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Neufassung der Satzung

der Jägerschaft Eisenberg/ Thüringen e. V.
im Landesjagdverband Thüringen e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „Jägerschaft Eisenberg/ Thüringen e. V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Eisenberg und ist in das Vereinsregister einzutragen.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes der Natur, der Erhaltung artenreicher
     Wildtierpopulationen und ihrer Lebensräume, des Natur- Landschafts-, Umwelt und Tierschutzes
     sowie die Aus- und Fortbildung der Jäger.
 
(2) Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:
 
     a) den Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesunden freilebenden Tier- und
         Pflanzenwelt und die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen unter Wahrung der Landeskultur
         sowie die Förderung der Ziele des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Tier- und
         Umweltschutzes,
  
     b) die Pflege und Förderung aller Zweige des Jagdwesens, des jagdlichen Brauchtums, der
         jagdlichen Aus- und Weiterbildung, der weidgerechten Jagdausübung, der Jagdhundezüchter
         und -führer, Falkner, Frettierer, Raubwildfänger und Jagdhornbläser,

     c) die Aufklärung in Öffentlichkeit und Gesellschaft über Wert und Nutzen, Schutz und
         Erhaltung artenreicher Bestände der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt und über Ursachen,
         Auswirkungen und Abwehr schädigender Umwelteinflüsse,
  
     d) die Unterstützung der Jagd- und Naturschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Aufgaben,
 
     e) die Durchsetzung der Disziplinarordnung des Deutschen Jagdverbandes (DJV).

(3) Der Verein ist Mitglied des Landesjagdverbandes Thüringen e. V. (LJVT). Als Mitglied dieses
      Verbandes ist er auch dessen Satzung unterworfen. Der Verein und seine Mitglieder verpflichten
      sich, die vom Landesjagdverband Thüringen e. V. im Rahmen seiner Befugnisse erlassenen
      Beschlüsse zu befolgen, seine Entscheidungen anzuerkennen und die in den Statuten
      gegebenenfalls vorgesehenen Verträge zu schließen, soweit dies der Erfüllung des
      Vereinszweckes nicht entgegenwirkt. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt unter Ausschluss aller parteipolitischen und religiösen Fragen ausschließlich
      und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“
      der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
      Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
      Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und auch keine sonstigen Zuwendungen.
      Vereinsämter sind ehrenamtlich auszuüben. Ist das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit
      überschritten, kann der Vorstand entgeltlich tätige Mitarbeiter einstellen.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch un-
      verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des zuständigen Landesjagdverban-
      des oder einer anderen Einrichtung oder Behörde dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke
      Verwendung finden.
 
(5) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder haben einen
      Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein
      entstanden sind. Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege. Der Anspruch auf
      Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen.
      Nichterstattete, spendenfähige Kosten- und Sachaufwendungen können dem
      anspruchsberechtigtem Mitglied auf Antrag und unter Verzicht auf eine nachträgliche Erstattung
      im Rahmen steuer- und abgabenrechtlicher Bestimmungen als Spende bescheinigt werden.
   
(6) Der Verein kann sich zur Regelung der vereinsinternen Abläufe bei der Erfüllung
      gemeinnütziger Zwecke Vereinsordnungen geben. Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil
      der Satzung. Für die Bestätigung, die Änderung und Aufhebung von Vereinsordnungen ist die
      Mitgliederversammlung zuständig.

      Der Vorstand kann insbesondere für folgende Bereiche Vereinsordnungen erlassen: 

         - Förderung des Jagdhundewesens, Jagdhundekasse
         - Jungjägerausbildung
         - Reisekostenordnung.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften
      werden. Die Mitgliedschaft ist unteilbar, es können nicht mehrere Personen gemeinsam eine
      Mitgliedschaft erwerben. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden.
 
(2) Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.
      Diese müssen sich durch gesonderte schriftliche Erklärung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge
      für den Minderjährigen verpflichten. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres haben jugendliche
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      Mitglieder ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, soweit nicht der gesetzliche Vertreter
      des Minderjährigen seine – mit dem Aufnahmeantrag als erteilt geltende – Einwilligung hierzu
      ausdrücklich widerrufen hat.

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des
      Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller für Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.

(4) Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, können zu Ehrenmit-
      gliedern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf
      Vorschlag des Vorstands. Näheres kann in einer Ehrungsordnung geregelt werden.
      Ehrenmitglieder haben ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
 
(5) Die Aufnahme in Organe des Vereins setzt Mitgliedschaft voraus.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
  
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt (Kündigung), Tod oder Ausschluss aus dem
      Verein.
 
(2) Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber einem
      Mitglied des Vorstandes erfolgen. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die
      gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres mit
      einer Frist von einem Monat zum Jahresende erfolgen.
 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es:
 
      o den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend verstoßen hat,
      o es mit der Beitragszahlung mit mehr als einem Jahr im Rückstand ist,
      o ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mitglieds eröffnet oder dessen Eröffnung
         beantragt ist,
      o in der Person des Mitglieds ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.
  
      Soweit ein Ausschluss erfolgen soll, ist dem Mitglied vor Beschlussfassung Gelegenheit zur
      Stellungnahme zu geben. Hierzu ist das Mitglied durch den Vorstand schriftlich unter Setzung
      einer angemessenen Frist aufzufordern. Der Ausschließungsbeschluss des Vorstandes ist
      schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Ausschließungsbeschluss
      kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb
      eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen
      eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung
      einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet.
 
(4) Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch auf
      das Vereinsvermögen.
  

§ 6 Mitgliedsbeiträge

(1) Bei der Aufnahme in den Verein kann eine Aufnahmegebühr erhoben werden.
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      Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer
      Vorhaben können Umlagen bis zur doppelten Höhe des Jahresbeitrages erhoben werden.

(2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der
      Mitgliederversammlung festgesetzt.

(3) Die Höhe des Beitrages an Dachverbände (LJVT und DJV) werden in deren
      Delegiertenversammlungen festgelegt. Die betreffenden Beiträge werden von den Mitgliedern
      der Jägerschaft erhoben und an den Landesjagdverband Thüringen e.V. weitergeleitet.

(4) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.

(5) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise
      erlassen oder stunden.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand, der erweiterte Vorstand und die Mitgliederversammlung. Die 
Mitglieder dieser Organe arbeiten ehrenamtlich.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem
      stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Er wird von der
      Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren, gerechnet vom Tage der Wahl an,
      gewählt, er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist
      einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden.
      Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amts-
      dauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden gemeinsam mit einem
      weiteren Vorstandsmitglied oder den stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam mit einem
      weiteren Vorstandsmitglied vertreten.

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zustän-
      dig, soweit sie nicht durch die Satzung oder zwingende gesetzliche Regelungen einem anderen
      Vereinsorgan zugewiesen sind.

(5) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stell-
      vertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu
      werden. Die Einberufungsfrist beträgt zehn Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung
      folgenden Tag.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der
      Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
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      Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die
      des stellvertretenden Vorsitzenden.

(7) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem
      zustimmen.

§ 9 Erweiterter Vorstand

(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus den Vorstandsmitgliedern des Vereins, den Obleuten den
      Leitern der Hegeringe und den Leitern der Hegegemeinschaften.

(2) Der erweiterte Vorstand ist mindestens einmal jährlich vom Vorsitzenden einzuberufen. Er berät
      den Vorstand in wichtigen Fragen des Vereins.

(3) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder des Vorstandes und
      die Mehrzahl der weiteren Mitglieder in einer vom Vorstand einberufenen Sitzung anwesend
      sind.

(4) Dem erweiterten Vorstand obliegt die Beschlussfassung über Stellungnahmen der Jägerschaft zu
      den Tagesordnungspunkten der Mitgliederversammlung des Landesjagdverbandes Thüringen
      e.V.  
  

§ 10 Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung hat
      jedes Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt
      werden kann.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal innerhalb der ersten
      vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres statt.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand unter Einhaltung einer
      Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem
      auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem
      Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt
      gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand
      in Textform eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu
      Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.

(5) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt
      werden, beschließt die Versammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei
      Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
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 § 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand in Textform unter 
Angabe des Zwecks und der Gründung beantragt.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder be-
      schlussfähig.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
      stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied
      anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die
      Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem
      Wahlausschuss übertragen werden. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss in
      Schriftform durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienen stimmberechtigten Mitglieder
      dies beantragt.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der
      erschienenen Stimmberechtigten, soweit diese Satzung keine anderen Mehrheiten vorsieht.
      Enthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit ist der
      Antrag abgelehnt.

(5) Bei Wahlen gilt: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
      erreicht, findet eine Stichwahl zwischen denjenigen Kandidaten statt, welche die höchsten
      Stimmenzahlen erzielt haben.

(6) Die Handhabung des Verfahrens bei Wahlen und Abstimmungen kann durch eine Wahl- und Ab-
      stimmungsordnung näher geregelt werden.

(7) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom jeweiligen
      Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 13 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
      drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
      Stimmenthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet.

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der
      stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
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(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei dauerhaftem Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das
      Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen Landesjagdverband Thüringen e. V., der es
      unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke und zwar für die Förderung im Sinne
      des § 2, Abs. (1) dieser Satzung zu verwenden hat oder an eine juristische Person des
      öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks ausschließlicher
      Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke, insbesondere zugunsten des Naturschutzes und der
      Landschaftspflege.

§ 14 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der
      EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
      personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein
      verarbeitet.

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
      Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

         o das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
         o das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
         o das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
         o das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
         o das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
         o das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
      personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung
      gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen und/ oder
      sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen
      aus dem Verein hinaus.

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und
      dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen
      Datenschutzbeauftragten. 
    

- Ende der Satzung -
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